
Gesetzblatt Teil I Nr. 67 — Ausgabetag: 7. Dezember 1959 873

lieh der Schriftstücke des Verstorbenen, von den ört
lichen Behörden aushändigen zu lassen, auch wenn sie 
von diesen sichergestellt worden sind.

(2) Bis zur Übergabe des Nachlasses an die Erben 
oder bis zu seiner Absendung ins Ausland sind aus dem 
Nachlaß die festgelegten Gebühren zu begleichen und 
andere gegenüber dem Nachlaß erhobene und bewie
sene Ansprüche einzelner Erben oder anderer Personen, 
die im Empfangsstaat des Konsuls leben, zu befriedigen. 
Diese Verpflichtungen des Konsuls erlöschen, wenn 
nicht im Verlauf von sechs Monaten nach dem Todestag 
des Erblassers dem Konsul nachgewiesen wird, daß die 
Ansprüche anerkannt oder eingeklagt worden sind.

(3) Der unbewegliche Nachlaß wird nach den Ge
setzen des Staates behandelt, in dem er sich befindet.

Artikel 18
(1) Die Konsuln können entsprechend dem Recht des 

Entsendestaates Eheschließungen vornehmen, wenn 
beide Eheschließende Staatsangehörige des Entsende
staates sind.

(2) Das zuständige Organ des Empfangsstaates ist 
über die Eheschließung zu unterrichten.

Artikel 19
(1) Die Konsuln können entsprechend dem Recht des 

Entsendestaates Geburten und Todesfälle von Staats
angehörigen des Entsendestaates beurkunden.

(2) Das zuständige Organ des Empfangsstaates ist 
über die Geburten und Todesfälle zu unterrichten.

Artikel 20
Die Konsuln können Vormünder und Pfleger für 

Staatsangehörige des Entsendestaates und für deren 
Vermögen bestellen, soweit sie nach dem Recht des 
Entsendestaates dazu befugt sind. Sie sind berechtigt, 
in diesen Fällen die Führung der Vormundschaft und 
Pflegschaft zu beaufsichtigen.

Artikel 21
(1) Die Konsuln sind befugt, den Schiffen des Ent

sendestaates jedmöglichen Beistand zu leisten. Ins
besondere können sie sich mit der Schiffsbesatzung 
und den Fahrgästen in Verbindung setzen, die Schiffs
papiere überprüfen, Protokolle über die Ladung und 
den Zweck der Reise und über besondere Zwischenfälle 
aufnehmen. Die Konsuln unterstützen die Kapitäne bei 
der Aufrechterhaltung der Ordnung an Bord. Die 
Organe des Empfangsstaates haben dem Konsul oder 
dem Kapitän auf Verlangen hierbei Unterstützung und 
Hilfe zu gewähren.

(2) Beabsichtigen die Organe des Empfangsstaates die 
Durchführung von Zwangsmaßnahmen auf Handels
schiffen des Entsendestaates, so muß der Konsul vorher 
darüber benachrichtigt werden. Er kann bei diesen 
Maßnahmen anwesend sein. Das gilt nicht für Zoll-, 
Paß- und Gesundheitskontrollen des Schiffes, der Be
satzungsmitglieder und der Fahrgäste vor der Freigabe 
des Schiffes oder vor Verlassen des Hafens.

(3) Bei Katastrophen oder Havarien der Schiffe des 
Entsendestaates sind die .Konsuln befugt, Maßnahmen 
zur Hilfeleistung für die Besatzungsmitglieder und 
Fahrgäste des Schiffes, zur Sicherstellung der Frachten 
und zur Reparatur des Schiffes zu ergreifen oder die 
Organe des Empfangsstaates darum zu ersuchen.

(4) Bei Katastrophen oder Havarien der Schiffe des 
Entsendests .tes benachrichtigen die Organe des Emp
fangsstaates unverzüglich den zuständigen Konsul und 
unterrichten ihn gleichzeitig über die zur Rettung von j

Menschen, des Schiffes und der Fracht getroffenen Maß
nahmen. Die Organe des Empfangsstaates gewähren 
dem Konsul die erforderliche Unterstützung bei der 
Durchführung der Maßnahmen, die er im Zusammen
hang mit^ Katastrophen oder Havarien von Schiffen des 
Entsendestaates einleitet.

(5) Bestimmungen über die gegenseitige Hilfeleistung 
bei Schiffskatastrophen oder Havarien in anderen 
Übereinkommen bleiben von diesem Artikel unberührt.

Artikel 22
(1) Die Konsuln sind befugt, den Flugzeugen des Ent

sendestaates jedmöglichen Beistand zu leisten. Ins
besondere können sie im Falle einer Notlandung die 
Besatzungsmitglieder und Fahrgäste beim Verkehr mit 
den zuständigen Organen des Empfangsstaates unter
stützen und geeignete Maßnahmen zur Fortsetzung der 
Reise ergreifen.

(2) Bei Katastrophen oder Unfällen der Flugzeuge 
des Entsendestaates sind die Konsuln befugt, Maß
nahmen zur Hilfeleistung für die Besatzungsmitglieder 
und Fahrgäste des Flugzeuges, zur Sicherstellung der 
Frachten und zur Reparatur der Flugzeuge zu ergreifen 
oder die Organe des Empfangsstaates darum zu er
suchen.

(3) Bestimmungen über die gegenseitige Hilfeleistung 
bei Flugzeugkatastrophen oder Unfällen in anderen 
Übereinkommen bleiben von diesem Artikel unberührt.

IV.
Schlußbestimmungen

Artikel 23
(1) Die Bestimmungen dieses Vertrages über die 

Rechte und Pflichten der Konsuln finden auf die Mit
arbeiter der diplomatischen Vertretung, die mit der 
Ausübung konsularischer Befugnisse beauftragt wor
den sind, entsprechende Anwendung. Dadurch werden 
die diplomatischen Vorrechte und die Immunität dieser 
Mitarbeiter der diplomatischen Vertretung nicht be
rührt.

(2) Der direkte Verkehr mit den Organen des Emp
fangsstaates wird durch gegenseitige Übereinkommen 
von den Ministerien für Auswärtige Angelegenheiten 
der Vertragspartner geregelt.

Artikel, 24
Der vorliegende Vertrag bedarf der Ratifikation. Der 

Austausch der Ratifikationsurkunden erfolgt in Hanoi. 
Der Vertrag tritt einen Monat nach Austausch der Rati
fikationsurkunden in Kraft.

Artikel 25
Der vorliegende Vertrag wird für die Dauer von fünf 

Jahren abgeschlossen. Wenn der Vertrag sechs Monate 
vor Ablauf dieser Frist durch einen der Vertragspartner 
nicht gekündigt worden ist, bleibt er mit der vor
gesehenen Kündigungsfrist jeweils für weitere fünf 
Jahre in Kraft.

Ausgefertigt in Berlin am 9. Oktober 1959 in zwei 
Exemplaren, jedes in deutscher und in vietnamesischer 
Sprache. Beide Texte sind gleichermaßen gültig.

Zum Beweis dessen haben die Bevollmächtigten bei
der Vertragspartner diesen Vertrag unterzeichnet und 
mit ihren Siegeln versehen.
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